
 

 
 
18. Wahlperiode 
 

Drucksache 18/0460 
04.07.2017 

 

  
  
  
  

 

Dringlicher Antrag   

 
 
der Fraktion der SPD, der Fraktion der CDU, der Fraktion Die Linke, der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen, der AfD-Fraktion und der Fraktion der FDP 
 
 
 
 
Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Stiftung Naturschutz Berlin 
 
 
 
Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen: 
 

Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Stiftung Naturschutz Berlin 
 

vom …. 
 

 
Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen: 
 

Artikel 1 
Änderung des Gesetzes über die Stiftung Naturschutz Berlin 

 
Das Gesetz über die Stiftung Naturschutz Berlin vom 26. März 1981 (GVBl. S. 514), das zu-
letzt durch das Gesetz zur Neuregelung der Stiftung Naturschutz Berlin vom 4. Februar 2016 
(GVBl. S. 28) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 
1.  In § 7 Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „fünfzehn“ gestrichen.  
 
2. § 7 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert: 
 

a) Die bisherige Ziffer 2 wird zu Ziffer 3 und erhält folgende Fassung: 
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„3. sowie durch das Abgeordnetenhaus so viele Mitglieder, wie es der Anzahl der 

im Abgeordnetenhaus vertretenen Fraktionen entspricht; bei der vom Abgeord-
netenhaus vorzunehmenden Wahl hat jede Fraktion das Vorschlagsrecht für ein 
Mitglied." 

 
 b) Die bisherige Ziffer 3 wird zu Ziffer 2. 

 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin 
in Kraft. 
 
 

 
Begründung: 

 
Mit der Gesetzesänderung wird eine Regelung getroffen, wonach jede Fraktion, die im Abge-
ordnetenhaus vertreten ist, das Vorschlagsrecht für einen Sitz im Stiftungsrat hat, unabhängig 
davon, wie viele Fraktionen im Abgeordnetenhaus jeweils in einer Legislaturperiode vertreten 
sind. Zugleich wird klargestellt, dass die vom Abgeordnetenhaus in den Stiftungsrat zu ent-
sendenden Mitglieder – auf Vorschlag der Fraktionen – vom Abgeordnetenhaus zu wählen 
sind. 
 
 
 
Berlin, den 4. Juli 2017 
 

 

 

 

 
Saleh  Schneider 

und die übrigen Mitglieder der Fraktion 
der SPD 

 

 

 

 
 

Graf  Melzer 
und die übrigen Mitglieder der Fraktion 

der CDU 
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Bluhm  U. Wolf  Zillich 
und die übrigen Mitglieder der Fraktion 

Die Linke 

 

 

 

 

 
Kapek  Gebel  Wesener 

und die übrigen Mitglieder der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen 

 

 

 

 

 

Pazderski  Hansel 
und die übrigen Mitglieder der Fraktion  

Alternative für Deutschland 
 

 

 

 

 

Czaja  Fresdorf 
und die übrigen Mitglieder der Fraktion 

der FDP 
 


